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Einsparungen der Privaten Versicherer gehen häufig mit einer Behauptung 
(Begründung) voran in der es heißt: 
1) „Ihr Therapeut hat Ihnen einen überhöhten Satz/(Faktor) berechnet“... 
2) „Der von Ihrem Therapeut berechnete Satz/(Faktor) liegt über dem 
    ortsüblichen“...  
Dies hat keine rechtliche Grundlage! 
 
Die Behauptungen 1) & 2) sind nicht nur falsch, sondern auch ein versuchter 
Vertrauensbruch zwischen Patient und Therapeut durch die Krankenkassen!        
Der ortsübliche Faktor in Hamburg liegt beim 2,3 fachen des VdAK- Satzes: 
(laut Urteil vom 10.10.2007 Amtsgericht Hamburg, Geschäfts- Nr.: 20AC 28/07). 
Wir berechnen zur Zeit nur den Faktor 2,0.  
Laut eines Urteils des Oberlandes-Gericht Karlsruhe vom 06.12.1995 gilt: 
 
1.) Das es keine Gebührenordnung für krankengymnastische Leistungen gibt, 
     so dass z.B. die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) nicht anwendbar ist, und 
2.) als Privathonorar für persönliche Leistungen der 2,3-fache Kassensatz als 
     Kostenerstattung verlangt werden kann. 
3.) Eine Anlehnung der Erstattungsfähigen Leistungen an die Beihilfesätze, für  
     Therapeuten nicht bindend ist. 
 
Unsere Preise sind auch nach rein betriebswirtschaftlichen Aspekten kalkuliert,   
um Ihnen bestmögliche, qualifizierte Therapien zu bieten, durch ständige Fort-
bildungen und besonderen Service, wie z. B.: erstklassige Ausstattung; Top Lage 
in Hamburg und der Kombination mit einem Sportclub im Feng Shui Ambiente.  
Sollte es zu außergewöhnlich geringen Erstattungen Ihrer Versicherung mit 
derartigen Begründungen (s. o.) kommen, bitten wir Sie sich umgehend bei uns 
zu melden, damit wir bei der Krankenkasse evtl. rechtliche Schritte in Form einer 
Unterlassungsklage oder Schadenersatzansprüche geltend machen können. 
Vielleicht kann durch diese Information einer Verweigerung oder eine geringere 
Kostenerstattung, durch einige private Krankenversicherungsunternehmen, in 
Zukunft wirksam begegnet werden. 
Selbstverständlich unternehmen wir nichts ohne Ihr Einverständnis. Meist klärt  
sich mit einem Telefonat mehr, als man zunächst vermutet. Hierbei stehen wir 
natürlich auch voll hinter Ihnen. 
Tipp: Musterbriefe an die Versicherung finden Sie unter: www.privatpreise.de 
oder auf unserer Homepage unter „Privatpreise“. Für eventuelle Rückfragen  
stehen wir Ihnen gerne unter den angegebenen Telefonnummern zur Verfügung.  
 
Mit freundlichem Gruß, 
 

Christoph Emde  


